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Nr. 64 Diez, Mittwoch, de» 23. Juni 192«. 6«. Jahrgang.

l. 3503. Diez , den 27. Mai 1920.'.
Bekanntmachung

Für die Bewirtschaftung der Oelfrüchte an ? der Ernte
1920 isl die Verordnung des Herrn Reichswirtschaftsministers
vom 16. August! 1919 — amtliches Kreisblatt Nr. 196/197
von 1919— maßgebend. Tie dazu erlassenen vreußischen Aus!-
sührungsbestimmungenvom 20. September 1919 werden nach¬
stehend veröffentlicht. Als wesentlich hebe ich besonders hervor,
las; die Oelsrüchterzenger für ihren Hauswirtschastsbeoarf
bei einer Anbaufläche bis 20 'Hektar an Winterraps zinh
Winterrübsen 150 Kilogramm an Sommerraps npd Sommerrüb-
sen 75 Kilogramm zürückbehalten dürfen. Tie Verarbeitung
dieser Oelfrüchte darf nur in den dazu zugelassenen Lelniühlen:

1. Adolf Minor, Bergnaffaw Scheuern,
2. Heinrich Gasteier, Rupbach, Gemeinde Vremberg, ' -
3. W. Stricker, Berghausen, >
4. Karl Heck, Tiez, ^ ,
5. Krämer und Co., Tiez, «
6. Jakob Fuhr, Tausenau,
7. Wilhelm Arlt, Rad Ems,
8. Ph . Gill, Ergeshausen, g
9. L. Schmidt Ww. Geilnau,

10. Wilhelm Hatzheim, Hvlzheim,
11. Chr. Kasper, Herold,
12. W. Ehr. Schmidt, Kördorf,
13. Friedrich Müller , Lollschied,
14. Heinrich Hund 1., Niedertiefenbach.
15. T'udwig Hoffmann, Napau, '
16. Heinrich Münch, Singhofen,
17. W. Münch, Singhfoen,
19. Karl Hartenfels, Singhofen,
18. Ph. Chr. Paul , Singhofen. „
gegen einen vorschriftsmäßigen Schlagschein erfolgen. Tie
Schlagscheine sind , von den Gemeindebehörden vorschrifts-.
inäßig ausgefüllt dem Landratsamte zur Kontrolle und Ab¬
stempelung vorzulegen, da dieselben ohne Siegel und Unterst
schrist des Kommunalverbandes ungültig sind Für die Lel-
ftuchterzeuger, die mehr Oelfrüchte als für den Hauswirt -'
schaftsbedarf Vorgesehen, Leerntet haben, kann die Ausferti«
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gung beim Kommunaloerband nur dann beantragt werden,
wenn die abgabepflichtigeOelfruchtmenge vorher zur Abliefe¬
rung gebracht »ist. Die? .Srhl 'MWeinkormulare sind beim
Landratsamte anzufordern und werden gegen Berechnung ge¬
liefert.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die Oelmsiller
besonders darauf hinzuweisen, daß eine Annahine non OAfrüch-
ten ohne Vorlegung eines vom Kommunalverband ansgesev-
tigten Schlagscheines unter allen Umständen verboten ist,
damit ihnen durch die regelmäßig stattfindende Kontrolle
der Oelmühle Unliebsamketten, wie Schließung der Oelmühle,
erspart bleiben. Auch sind die Oelmüller nach der hierunter
veröffentlichten preußischen Ausführungsbestimmungenzur Füh¬
rung eines Mahlbuches nach vorgeschriebenemMuster ver¬
pflichtet, das von der Firma Liebheit und Thiessen, Berlin C,
Medekwallstratze 45, bezogen werden kann.

Der Landrat I . V.: Scheuern.

Preußische Ausführuugsbestimmuugen.
zu der Verordnung über Oelfrüchte und bararrs gewonnene
Erzeugnisse dom 16. Anglist 1919 (ReichsgesetzblattS . 1439).

Gem^ß 8 15 der Verordnung über Oelfrückte und daraus
gewonnene Erzeugnisse vom 16. August 1919 (Reichsgesetzblatt
S . 1439t wird folgendes bestimmt^

* ft»«ß 1 der Verordnung vont 16. August 1919. ^
Tie Oelsruchtmengen, auf deren Zurückhaltung zur H t̂z-

steltung von Nahrungsmitteln tn dpr Hauswirtschaft der Oel-
fruchterzengerf Anspruch Hat, find nach folgendem- Dnrchj-
schnittshektarerträgen festzusetzen:
für Winterraps und Winterrübsen 1200 Kilogr. für den Hektar.
für Sommerraps und Sommerrübsen 690 Kilogr. für den Hektar,
für Mohn 800 Kilogr. für den Hektar,
für Leindotter und Hanf 600 Kilogr. für den Hektar,
für Senf 500 Kilogr. für den Hektar,
für Sonnenblumen 300 Kilogr. für den Hektar.

Hiernach gebühren dems Oelftuchiterzeng'r für feinen
Hauswiktschaftsbedarf , ,

An Winter- Somincr-
I raps und v raps undWinter- drer Zommer-

rübsen rübsen
kg kß

bei einem Besitz bis 20 ha 150 75
bei einem Besitz von 20 bis

100 ha . 300 150
bei einem Besitz von 100

bis 200 ha 450 225
bei einem Besitz über 200 ha 600 300

Mohn
. Leindotter

»der und Honf oder Senf oder Sonnen¬
blumen

kg kg kg kg
100 75 62,5 37,5
200 » 150 125 75

300 225 187,5 112,5400 300 250 150
B e i Leinsaat  wird der Durchschnitts! >.tz auf 500

Kilogr. für den Hektar festgesetzt. Bei Leinsamen verbleiben
dein Leifruchterzeuger für jede einzelne Wirtschaft von Boy-
röten bis zu 500 Kilogramm in der Hand desselben Lieserungs-
pslichtigen die Hülste dieser Vorräte, mindestens jedoch 30
Kilogr. Mehr als j£50 Kilogr. Leinsamen (als Hauswirt--'
schastsbedarf für die einzelne Wirtschaft darf auch bei Boa-,
raten über 500 Kilogr. Leinsamen nicht zurückbehalten werden.

Beim Anbau von Lelfrüchten verschiedener Art hat der
Oelsruchtanbanerdie Wahl, welche Oelfrüchte er zurückbehält.

Üir § 4. r /
Tic Frist für die Mzeige (der vorhandenen Oelkruch«-

mengen wird bis zum 20. Oktober 1919 ausgedehnt. Tcr Be¬
sitzer hat hiernach die vorhandenen Oelsruchtmengen bis zum
20. Oktober dem zuständig»!, Kommunülverbande anzuzeigen.

>3u, § 5. ,
Kommunalverbände sind die Stadt - und-Lanskreise

3u § 9.
Ueber. Streitigkeiten, die sich aus der Lieferung von Oel'<

flüchten an den Rcichsausschuß für Oele und Fette ergeben,
entscheidet endgültig ein Schlichtnngsansschnß. Der Schlich-
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tungsausschuß wird für jgbe Provinz und für den Regierungs¬
bezirk Sigmaringen gebildet. Er besteht aus einem höheren
Beamten als Vorsitzenden, einem Landwirt und einem sach¬
verständigen Händler oder Oelmüller als Beisitzer, die von dem ?
Oberpräsidenten, in Sigmaringen von dem Regierungspräsiden :
teil, ernannt werden. Zuständig ist der Schlichtungsauöschuß,
in dessen Bezirk die Oelfrüchte erzeugt sind. Die Vergütung
der Beisitzer setzt der Oberpräsideut fest. Tie Kosten trägt der !
unterliegende Teil. \

Za § 10. / -
Zuständige Behörde ist in Landkreisen der Land rat, in

Stadtkreisen der Magistrat (Oberbürgermeister). Höhere Ver° -
Wallungsbehörde ist der Regierungspräsident, im Bezirk der i
Staatlichen VertejDngsstelle für Groß-Berlin Vorsitzendej
dieser Behörde.

Zu 8 12.
a.) Tic Genehmigung zur gewerbsmäßigen Herstellung

von Ocl aus pflanzlichen Stoffen (Zulassung von Oelmühlen)
ist vom Reichswirtfchaftsintnisterium für Preußeit dein '
Ltaatskommifsar für Volksernährung übertragen. 'Tie -Zust j
lassung von Oelmühlen zur Herstellung von Oel für den Haus,- t
wi'.tschostslredar̂ der sOelsrlichterzeüger wird hiermit den
Regierungspräsidenten, für Groß-Berlin dem Birsttzenven der
Staatltchen^ Verteilungsstelle für Groß-Berlin . Überträgen.
In den Zulassungsanträgen haben die Antragsteller nachzu-
weisen, daß ihre Oelmühle in der Lage ist, »die normale Oel>-
ausbeute zu gewähren.

Tie Verarbeitung der Oelfrüchte darf nur auf Grund
eines Schlagscheines erfolgen, in welchem die verarbeitende !
Mühle genau zu bezeichnen ist.

c) Der S .chlagschein ist vom Landrat — in Stadtkreisen -!
vom Magistrat (Oberbürgermeister) — auszustellen. Ter Land¬
rat darf die Ausstellung an die Ortspolizcibchördenübertragen,
sofern die Ortspolizei in der Hand von städtischen Polizeiver--'
waltustgen, Ami.svorslLhorn, 'PmtrnMnixrn oder Distrikts-'
kommtffaren liegt. Eine Ausstellung durch die Gemeindevor--t
stände ist nicht zulässig. Ueber die ausgestellten Schlagfchcine
ist -eine Lifte zu führen, die den Namen des Berechtigten, oie
Oelfrnchtmenge und (Art und den Tag der Ausstellung ersehen
läßt. :

d) Ter Schlagschein ist in der Oelmühle sorgfältig ans-.
zubewahren. Der Schlagschein (siche Anlage) muß enthalten:

aa) Namen und Wohnort des Anlieferers,
bb) Menge und Art der Oelsrucht,
ec) Ort und Datum der Ausstellung. ■

. Vd) Bescheinigung der ausstellenden Behörde, daß der !
t Anlieferer die zu schlagenden Oelfrüchte selbst äuge- !
, baut und g/eerntet hat, j
ce) Kontrollnummer, -Stempel und Unterschrift der aus

stellenden Behörde.
e) Der Oelmüller hat laufend ein Mahlbuch nach dein vor-- -

geschriebenen Muster zu führen, aus -dem zu eksehen ist:
Art und durch Verwiegen festgestellte Geivichtsmengeder

eiilgelieserten Saaten,
Tag der Einlieferung, ' ' •
Name des Einlieferers, , ,
Name des Kommunalverbandes, von dem der Schlagschein

ausgestellt ist,
^ Nummer des Schlagscheins,

Menge des zurückgelieserten Oeles uild der zurückgelieseri-
" ten Oelkuchen,
Tag der Abholung oder Absenoung.
Ist der Oelmüller noch nicht im Besitz des vorgeschrie-i

denen Mahlbuches, so. hat er es unverzüglich zu beschafsen, es
kann von der Firma Liebheit und Thießen, Berlin (5, Nieder- !
wallstraße 15, bezogen werden. j

J ) Tie Verarbeitung darf nur gegen bare Entschädigung er- !
folgen. Die Produkte sind restlos an oen Anlieferer zurück- j
zugeben. Soweit, letzteres aus Gründen der technischen Ein¬
richtung der Mühle nich't möglich "ist. sind ' Ueberfchüfse, !
die sich etwa ansammcln, soweit Futtermittel in Frage kommen, *
der Reichsfuttermittelstelle, Oele dem Reichsausschuß für Oele l
und Fette, Abteilung 7 F, Oelrückliefermrgen, anzubieten, !
und zwar ' , , , ;

Futtermittel Fu den durch die Fiuttermittelverordnung
' vorgeschriebenengesetzlichen Preisen, Oele zum Preise

von 2 Mark per Kilo.

g) Tie Löhne für Verarbeitung von Oelfaaten, vre der Del,-.
Müller fordern darf, sind in Landkreisen von dem Landrat, in
Stadtkreisen vom Magistrat (Oberbürgermeister) festzusetzen.

. , Zn g 16 Ziffer 5.
Zuwiderhandlungen gegen die- oben unter b, d bis f zu

g 12 der bezeichneten Vorschriften werden gemäß ff 16 Ziffer
5 der Verordnung über Oelfrüchte vom 16. August 1919 bestraft.

Berlin,  den 28. September 1919.
Preußischer StaatSkcmimissarfür Volksernührnna. Tr . Peters.

m * *

Anlage.
Komiiiunnl verband . . .
Der . —-- - - - in .:_ .. .....d_ *.

(Name des Landwirt«) (Adresse Landwirt«)
hat nachgewiesen, daß er im Jahre 1919 in eigener Wirtschaft
die nachstehend bezeichneten Oelfrüchte selbst angebaut und
abgeerntet hat. Er. ist berechtigt, gegen Ablieferung dieses
Erlaubnisscheines in der Oelmühle von
in . ' . kg .. '.. ..
> (Orlfrnchtgattung)

Ort und Datum- - . .... . . .. .
Unterschrift und Amtssiegcl des Leiters des Kom-

munalveibandcs otec seines Beauftragten.
Kontrollnununer-
Dieser Erlaubnisschein verliert zwei Monate nach

Ausstellung seine Gültigkeit.
Wiesbaden,  den 1&. Oktober 1919..

Ter Regierungspräsident

J -Mr . II. 7276. Diez,  den 18 Juni 1920.
An die Herren Bürgermeister

und Berdaudsvorsteher.
- Betrifft : Ziegenbockhaltung.
Unter Hinweis auf die in Nr. 60 und 61 deS amtlichen?

Kreisblattes für 1911 abgcdruckien Bestimmungen betreffend
foie Verpflichtung der Gemeinden in der Provinz Hessen-
Nassau zur Haltung von Ziegenböcken und meine unterm
5. Mai 1911, J -E . 3826 II — .Meisblatt Nr. 109 —
erlassenen Verfügung mache ich schon jetzt darauf aufmerksam
daßdie Anträge auf Körung der Ziegenböcke mir pünktlich -um
1. September  d . Js . vorzülegen sind. Gegen oie Säumi¬
gen werde ich unnachsichtlich Vorgehen. .,

Die Anträge haben zu enthalten : Alter. Rasse, Farbe
tmd den dem Bock beizulegenden Namen, sowie vje Uahl
der vorhandenen Ziegen.
.. Damit die Anträge rechtzeitig hier eingehen können,
rst schon jetzt die Anschaffung der Ziegenböcke für die neu?
Teckperiode in die Wege zu leiten.

Empfehlen dürste es sich, da der Bock 1 Jahr in
einer Gemeinde verbleiben kann, mit einer Nachbargemeinde
zu tauschen. /

Hervorheben will ich noch, daß nach 8 1 des Gesetzes
sür je 80 decksühige Ziegen, ein Bock gehalten werden muß.

Wegen der Führung der Sprimglisten verweise ich aus
meine Verfügung vom 9. April 1912, J .-s)ir . 3095 [I —
Kreisblatt Nr. 87 — und ckrwiMi/e, daß Sste -stckt oa'oon
überzeugen, daß die vorgeschriebenen Sprimglisten ordnungs¬
mäßig geführt werden.

_ ' _ Ter Landrat : J .Jst . : Scheuern.

Pr - Wiesbaden, den 7. In ui>1920.
«Auf Grund des 8 12 der Satzungen füjr die Regelung

des Viehankaufs gm Regierungsbezirk Wiesbaden vom 8.
Februar 1916 ernenne ich Herrn 'Landrat von Bezoid in
Ufingen ans Wiederruf zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Viehhandelsverbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Ter Regierungspräsident I . 3» ; gez. Pfeffer  von Salomo »'.

G. Nr. 618. L. II.' Diez,  den 22- Mai i920.
Diejenigen Herren Bürgermeister, die noch mit der Er¬

ledigung meiner Verfügung vom 13. April d. Js 425 Lu betr
Einziehung der Beiträge und Vorlage der Heberollen über
die zur landwirtschaftlichen Berufsgenosscnschäft zu zablem
den BAträge im Rückstände sind, werden mit Frist von 5
Tagen erinnert . /
Ter Vorsitzende des SektionÄ-Vorftandes der landwirtickmitt

BenifsgenossenschaftI . B. : Scheuern.
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